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Maria⸗Lah; Pößlinaberg ö Zirking; Kaltenberg; Freiſtadt; Hirſch
bach; Maria⸗Troſtberg bei Rohrbach; Ranaridl; ferners die Oſter⸗
kirchen der Ciſtercienſer u Engelzell; Wilhering; Baumgartenberg;
Raitenhaslach und Fürſtenzell; der Prämonſtratenſer zu hläge
nit der Kirche Maria⸗Anger daneben; die Kirchen 3u Spital am

Pyhrn; 3u Pulgarn; die Mindritenkirche 3u Linz, Ens und Wels;
die Dominicanerkirche 3u Steyer; die Kapuzinerkirchen zu Freiſtadt,
Wels, Braunau, chärding  9 und Gmunden; die der Coeleſtinerinnen
zu Steyer; dann auch die Gnaden⸗Kirchen und Kapellen neben den
Heilquellen Iu Maria⸗Brunnenthal; Maria-Brünnl bei Rab; bei
Putzleinsdorf; bei Leonfelden; Iu Exenwald bei Oswald, und

2—  eit der Dogmatiſierung der un  —  —vieler anderer nicht zu gedenken.
befleckten Empfängnis Maria Im Jahre 1854 entſtanden 3u Ehren
der makellos empfangenen heil Jungfrau ſo viele neue apellen,
Altäre nd Standbilder, aber auch Kirchen, und allen dieſen obran
der prachtvolle Maria Empfängnis⸗Dom In Linz.

Paſtoral⸗Fragen S——  und Fälle
Ehe vor remdem ohne aus

drückliche elegation des zuſtändigen arrer ge
ſchloſſen.) Cajus der IM Orfe B., einer Filiale der Pfarrei D.,
anſäſſig iſt, will dort mit ſeiner Braut Anna die Ehe abſchließen.
eit einigen Wochen iſt ſein Bruder, ein jüngſt geweihter Prieſter,
bei ihm auf Beſuch. Dieſer hält eS für ſelbſtverſtändlich, daſs
die Einſegnung der Ehe vornehme. Beim Pfarrer Delegation
einzukommen, vergiſst eL gänzlich, und vollzieht im beſten Glauben,
inter Beiſein des EXY Cooperators der Filiale B., die Trauung.
Nachträglich erinnert ELr ſich ſeines Verſtoßes. Das einzige, was E

ſeinem Gunſten anführen kann, iſt der Umſtand, daß  —  8 einige
Zeit vor der bezüglichen Heirat beim Pfarrer UVar ud daſs Er dort
der bevorſtehenden Heirat ſeines Bruders Erwähnung that mit dem
Bemerken, ? habe ſeinen Bruder eben durch die Drohung, ihn
nicht 3 copulieren von dem Vorhaben, mit der Hochzeit Tanzmuſik

verbinden, abgebracht; daraufhin räg der Pfarrer Werden Sie
denn jetzt den Bruder copulieren? was der junge rieſter bejahte

Wie waäre um Fall der Ungiltigkeit oder zweifelhaften
Giltigkeit die Ehe vu heilen? Was iſt von der Giltigkeit der
obigen Ehe u halten?

ntwort 20 Ob ein Zweifel an der Giltigkeit der obigen
Ehe wirklich berechtigt iſt, oll inten unterſucht werden. Hier wollen

eit der Wilnderbaren Erſcheinung der eiligen Gottes  Mutter un der Grotte
IU Lourdes im ſüdlichen Frankreich ſind viele burdeskapellen entſtanden.
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wir unterdeſſen die Ungiltigkeit oder zweifelhafte Giltigkeit Uunter—
ſtellen. Ungiltigkeit und zweifelhafte Giltigkeit kann zuſammengefaſst
werden, weil QHI eiden Fällen eine Giltigmachung der Ehe noth⸗
wendig iſt, In dem einen E eine abſolute, Im andern eine
bedingte oder eventuelle, für den Fall, daſs der Zweifel
der Giltigkeit auf Wahrheit beruhe. Wenn In olchem 0 von
einer offenen Klarlegung des Sachverhaltes kein erhebliches Uebel
3 befürchten iſt, dann iſt das einfachſte und natürlichſte, daſs der
Pfarrer oder ein hinlänglich von dieſem delegierter Prieſter vor zwei
Zeugen die Erneuerung des Eheconſenſes vornimmt; die zwei Zeugen
ſind nebſt dem Pfarrer oder deſſen Delegierten erforderlich, Cil der
frühere Eheabſchluſs, nach Unſerer jetzigen Unterſtellung, Oormlo 7
mithin jetzt bei der Erneuerung die Tridentiniſche Form voll und

beobachtet werden muſs Eine derartige Erneuerung des
Eheconſenſes waäre Iu der ege für die vermeintlichen Eheleute Pflicht
abſolut dann, venn die Giltigkeit des erſten Ehea

Uſſes und
olglich auch die Ungiltigkeit desſelben zweifelhaft wäre; In dieſem
Falle könnte keinenfalls Uu Trennung der Ehe das Verhältnis
aufgelöst, aber auch nicht ohne Remedur das eheliche Leben fortgeſetzt
werden. Würde aber bei Klarlegung des Sachverhaltes befürchten
ſein, daſs der eine oder andere Ehetheil 3u einer Erneuerung des
Eheconſenſes nicht 3u bewegen wäre, und da Eheverhältnis lieber
auflöste, als befeſtigte, dann dürfte man mit einer Forderung einer
Eheconſens⸗Erneuerung gar nicht auftreten. Wenn aber für dieſen
Fall eine Trennung ausgeſchloſſen leiben müſste, ſei S
offentlichen Aergerniſſes oder der Nothwendigkeit der Kindererziehung
wegen (bei einer ſchon viele ahre lang fortgeſetzten Ehe) ſei CS

des bloßen weifel U  33  ber die Giltigkeit der Ehe, dann bliebe
noch ern Heilmittel übrig, nämlich das Geſuch um die ſogenannte
sanhatio m radide. Zwar dürften ſich einige Bedenken erheben betreffs
der Zuläſſigkeit oder Möglichkeit einer ſolchen Sanat!iO. Bedingung
für dieſelbe iſt bekanntlich außer einem wichtigen Grund, die
Sicherheit, daſs von Seiten der ſogenannten eleute ein In ſich
wahrer Eheconſens geſetzt worden iſt, ud daſs elde In dieſem
Eheconſens beharren, und keiner von ihnen jemals die gegebene
Eheeinwilligung widerrufen habe leſe dritte Bedingung ſcheint aber

fehlen u der Unterſtellung, daſs der eine der Ehetheile die Ehe
lieber löſen als den etwaigen Fehler heilen würde Allein CS iſt
auch nUur ſcheinbar, daſs jene dritte Bedingung fehlte Wenn uuLr
keiner der eiden Ehetheile eine Ahnung von der Ungiltigkeit oder
Zweifelhaftigkeit ihres Ehea aben, dann iſt die Beharrlichkeit
In dem Urſprünglich gegebenen und ernſt gemeinten Eheconſens hin⸗
länglich geſichert, die sanatio 1 radiee eintreten laſſen 3u können.
In Widerruf hat deshalb nicht ſtattgefunden, eil an der Möglichkeit



eines ſolchen gar nicht gedacht worden iſt oder gedacht werden konnte.
In Wirklichkeit liegen auch n Fälle von einer Sanatio II radiee
vor, ſelbſt Unter olchen Umſtänden, daß ein Ehetheil aus andern
nichtigen Gründen auf Scheidung angetragen hatte, alſo 3u einer
Eheſchließung durch euen Conſens durchaus nich ( ermocht
werden können. Wé  *  Seil aber dieſer auf Trennung der Ehe gerichtete
Wille eine Velleität war, ſo glaubte Rom mit Recht, eine
Velleität ſei kein iderru des früher gegebenen Eheconſenſes, ſondern
mit ihr könne ſehr b eſtehen und eſtehe wirklich die Fortdauer
des vom Anfang an beſtandenen Eheconſenſes, weil deſſen Widerruf⸗
barkeit gar nicht als möglich erkannt war.“)

Alſo wenn In dem Auns vorliegenden Ehefall einestheils der
urſprüngliche uſs richtig oder zweifelhaft war, ohne daſs dies
den vermeintlichen Eheleuten irgendwie zur Kenntnis gekommen iſt,
und venn anderntheils eine Aufklärung der eleute nicht am Platze
iſt und eine förmliche Conſens-Erneuerung ohne Gefahr ihnen
nicht verlangt werden kann, dann bleibt als hinlänglich icheres Mittel
zur Heilung des begangenen Fehlers die Sanatio 111 radide. Nach den
im vorliegenden Fall geſchilderten Umſtänden müſste dieſer Weg be⸗
ſchritten werden, wenn wirklich der er Eheabſchluſs ungiltig oder

giltig geblieben iſt Aher iſt dieſes wirklich ſo?
Fel der rage über die Giltigkeit können zwei Um⸗

ſtände In Betra kommen, deren jeder die rage bejahen ließe,
nämlich venn der Exp Cooperator eine allgemeine Delegation
beſaſs zur Aſſiſtenz beim Eh  8 der Filial⸗Angehörigen; venn
der prieſterliche Bruder des ajus, obgleich keine ausdrückliche, ſo doch
eine wahre Delegation zur Aſſiſtenz dieſer Einzelehe erhalten hatte.

Hat nämlich der Cooperator eine allgemeine Delegation, ſo genügt
eſſen zufällige Anweſenheit, bei welcher ? den Conſens de  S Cajus
und der Anna wahrnahm, vollſtändig 3u der erforderlichen Aſſiſtenz
enn Er auch nicht derjenige wWar, der die eigentliche Copulation
ornahm; das Trienter Concil fordert 0 ſiſtenz nicht Ein⸗
ſegnung der Ehe Ob jedo der Cooperator dieſe Befugnis wirklich
beſaſs iſt abhängig entweder von der allgemeinen Landes  7 bezw
Diöceſangewohnheit, oder der von Seiten de arrer Aus
drücklich ertheilten Befugnis.

E abgeſehen von der zufälligen Aſſiſtenz des 0perators
Hleiht al Hauptfrage die Delegation de  D Neopresbyter auf ihre
Giltigkeit 3u unterſuchen. Daſ eine ſtillſchweigende Erlaubnis eine
wahre Erlaubnis ſein kann oder vielmehr iſt, und daſs auch 1

Vergleiche hierüber ( Sanctae (dis vOl 86 11.3 Feye
de impedimentis 6te. matrimonii CAV 35 Lehmkuhl, Theologia
moralis V 832
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ſchweigend jemand giltig delegiert werden kann, Im Allgemeinen
außer aller Frage; nuLr bezüglich der Eheaſſiſtenz iſt da einigen
Wenigen angezweifelt worden. (Vergl. Alph I 1088 und
Sanche. de matrim. disp 35 16) Der Alfons recipiert

infach die Lehre Buſenbaums, nach der die licentia
Dressa Vol Saltem tacita ratihabitione de praesenti,. nicht aber
die ratihabitio de futuro genüge, und geht über den weiteren
Zuſatz Buſenbaums 166 ipse B3onaéC. ne  Gt ACitam SUfficere“

amit der heiligeeinfach inweg, ohne denſelben 3u α

en. Da
Alfons die tacita licentia für ausreichend erklärt, auch bei der
Eheaſſiſtenz, bezeugt auch Marc. NStitu Alphons II die
Anſicht der Wenigen, welche eine ausdrückliche Delegation für
nöthig halten, iſt aher praktiſch einem Belang. Weitläufig
entwickelt Sanchez beſonders 1I und 21 dieſe Lehre und
erklärt dieſe genügende licentia un folgender Weiſe „quando Videntéeé
6t Sciente A tacente Ordinario Vel parocho potenteque COntra—
dicere. alienus sacerdos) Assistit: quia Scientia t patientia 1I
118. sunt modici praejudicii (d 0 wo leicht widerſprochen
werden könnte), Operatur CIISUIII Dann üg derſelbe utor
hinzu: „Idem D  S dicendum est. quando ratihabitio 68t de
Praeterito. quando seihéet ante ministrationem Sacramenti
ades COnSellS acitus t interpretativus parochi aliquo Signo
ECxtérno manifestatus.“

me ſolche ſtillſchweigende Licenz für den Bruder de Cajus
ieg aber von Seiten des Pfarrers unzweifelhaft vor durch die
Unterredung, welche einige Zeit vor der Heirat des Cajus zwiſchen
deſſen Bruder und dem Pfarrer ſtattfand. Der Pfarrer hatte die
ſichere Kenntnis und vernahm CS QAus dem Munde de. Neopresbyters
elbſt, daſs dieſer vorhatte ſeinen Bruder vu copulieren; ETL hat
dagegen nicht den geringſten Einwand erhoben und dadurch deutlich

ſeine Einwilligung kundgegeben. 0  8 Ee die Erlaubnis nicht
r  en wollen, waäre PS erne Pflicht geweſen, Widerſpruch 3u
erheben. Auch die etwa mögliche Einrede, als habe der Pfarrer an
eine eigentliche Delegation nicht gedacht, hat nichts 3u bedeuten Alles,
was außerli eine Einwilligung und Uebertragung der efugnis
zur Eheaſſiſtenz bekundet, iſt geſchehen; da genügt aber.
Selbſt enn die innere Abſicht des arrer mit der äußern Handlung
nicht übereingeſtimmt ätte, venn eine bloß äußerliche, im
Innern nicht wahrhaft gemeinte Delegation ſtattgefunden ätte,
würde, wie San 3 O ausführt, der Delegierte zur giltigen
Eheaſſiſtenz berechtigt ſein, weil wenigſtens ein itUlus (Oloratus
⁰⁴

— ErroOre (COmmuni vorläge. Umſoweniger läſst ſich an einer
giltigen Delegation zweifeln, enn die Befugnis innerlich und äußerlich
gegeben wurde, nicht unter dem ausdrücklichen Bewuſstſein einer



förmlichen Delegation. Eine andere mögliche Einrede ließe ich
hernehmen von Seiten de  — Delegierten. Die Delegation muſf nämlich
dieſem notificiert nd von ihm acceptiert ſein; ES dürfte aber eine
Schwierigkeit haben, die Verwirklichung dieſer Bedingungen bei dem
Neopresbyter nachzuweiſen, der an eine Delegation nd deren Ent
gegennahme gar nicht gedacht hat ennoch glaube ich entſchieden,
daſs die nothwendige Kenntnisnahme und Entgegennahme von deſſen
Seite vorgelegen hat So te die Verleihung, kann auch die Annahme
einer Befugnis tillſchweigend und einſchluſsweiſe geſchehen. Am no
wendigſten iſt wohl die Kenntnisnahme der Delegation; eine ber
leſe hinausgehende Annahme iſt inſofern erforderlich, al  D die ele
gation nicht gegen den Willen de 3u Delegierenden eſche kann,

EL nicht Untergebener des Delegierenden iſt; erforderlich iſt
mit andern orten, daſ jener der Delegation nicht widerſpricht.
Nſer Neopresbyter hat die Pfarrer ihm ertheilte Befugnis
zwar nicht förmlich al Delegation erkannt, aber wohl als Zuſtimmung
des Pfarrers; als ſolche iſt ſie 65 ſeiner klaren, auch vielleicht
nicht reflexen Kenntnisnahme elangt; widerſprochen hat Er dieſer
Zuſtimmung auch nicht, vielmehr nit ereitwilligkeit und Freude
ſie vernommen, ⁰ daſs EL zweifelsohne bei nem Widerſpru ſeitens
des Pfarrers. die Copulation nicht würdev haben; IM
ſomehr wurde Urch die Vornahme der Copulation elbſt thatſächlich
eine vollendete Annahme der ihm überwieſenen Befugnis geſetzt Für
eine auch eventuelle Revalidation der Ehe zwiſchen Aju und
Anna liegt alſo kein Grund vor; eine wenigſtens tbraliſche Sicherheit
über die Giltigkeit des Urſprünglichen Eheabſchluſſes iſt vorhanden;
mit einer olchen kann und muſs man ſich zufrieden ſtellen.

Exaeten (Holland) Prof Auguſt —  m
II Kann etn Mitglied der biſchöflichen Behörde

ohne Wiſſen und Erlaubni des Pfarrers in edem
Dr der Diöeeſe Amt halten, wie das
der kann und darf  2 arf kir  n  tli ein
gei  her ath, der Domherr iſt, dasſelbe So rag
ein Abonnent der Quartalſchrift Aus dem deutſchen Reiche bei der
Redaction derſelben An, nd erwartet ber dieſe ſeine Fragen eine
wiſſenſchaftliche Antwort Selbſtverſtändlich mu owohl hinſichtlich
25 des Mitgliedes der biſchöflichen Behörde, al auch hinſichtlichC8 Domherrn nd geiſtlichen Rathes die Antwort lauten: Ent  2  —
ſchieden „Nein“, wäre denn, daſs der Betreffende vom Diöceſan⸗
Biſchofe für einen ſpeciellen Fall oder allgemein die Ermächtigung
oder gar den Auftrag iezu erhalten ätte, wovon jedoch der be⸗
treffende Pfarrer In irgend einer Weiſe verſtändigt werden müſste,

nicht die kirchliche Rechtsordnung geſtört werden ſoll


